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N e w s l e t t e r 

 

Impressum: Erfüllen Sie auf der Website alle 
Pflichtangaben? 
 
Auf jeder Website sieht das Impressum anders aus. Betriebe können 

sich jedoch Ärger einhandeln, wenn sie dort ihre Pflichten nicht erfüllen.  

Kunden und Geschäftspartner könnten mit Hilfe des Impressums z.B. herausfinden, wie 

sie ein Unternehmen erreichen, wer für den Betrieb Verträge abschließen kann, wen sie 

im Streitfall verklagen müssen. 

 

• Aus dem Telemediengesetz geht hervor, welche Angaben Betriebe im 

Impressum machen müssen. Zu den Pflichtangaben gehören Name, Anschrift, 

weitere Kontaktdaten, bestehende Registereintragungen und die 

Umsatzsteueridentifikationsnummer. 

• Ein Impressum muss zudem auf der Website gut erreichbar und erkennbar sein. 

• Wegen Fehlern im Impressum können Betriebe von Wettbewerbern abgemahnt 

werden. Dann besteht Handlungsbedarf. 

 
 Bitte überprüfen: Erfüllen Sie die Pflicht laut Telemediengesetz für Ihren Betrieb? 

 Mindestangaben: 

 

• Der vollständige Name: Bei einem im Handelsregister eingetragenen 
kaufmännischen Einzelunternehmen ist der Vor- und Nachname des Inhabers 
anzugeben. Bei juristischen Personen – wie zum Beispiel einer GmbH – sind der 
vollständige Firmenname inklusive Rechtsform sowie ein Vertretungsberechtigter 
des Unternehmens mit Vor- und Nachnamen Pflicht. 

• Die Anschrift: Dazu gehören Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. 
• Weitere Kontaktdaten: Unternehmen sollen schnell erreichbar sein. Deshalb 

sind zwei weitere Kontaktmöglichkeiten für die „schnelle elektronische 
Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation“ erforderlich. In der Regel 
sind das die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. 

• Bestehende Registereintragungen: Sind Betriebe 
im Handelsregister eingetragen, müssen sie im Impressum die entsprechende 
Registernummer angeben. Gleiches gilt für Eintragungen im Vereins-, 
Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister. 

• Die Umsatzsteueridentifikationsnummer, sofern Betriebe über eine solche 
Nummer verfügen. 
 

 
Quelle/ausführlich: hier 

https://www.handwerk.com/transparenzregister-genuegt-ein-eintrag-im-handelsregister
https://www.handwerk.com/impressum-ohne-umsatzsteuernummer-abmahnfaehig
https://www.handwerk.com/welche-pflichten-gelten-fuer-das-impressum-meiner-website

